
VERANSTALTUNGEN & FEIERN MIT SCHICK 

HOTEL STEFANIE   ●  HOTEL AM PARKRING  ●  HOTEL ERZHERZOG RAINER   
Gültig für 2010 - Änderungen vorbehalten 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

Von 8- 4 Wochen vor der Veranstaltung       35% der Raummiete 
Stornierung 27-14 Tage vor der Veranstaltung      50% der Raummiete 
Stornierung 13-07 Tage vor der Veranstaltung      75% der Raummiete 
Stornierung 06-03 Tage vor der Veranstaltung    100% der Raummiete 
Stornierung innerhalb von 2 Tagen vor der Veranstaltung   100% der Raummiete 
          +50% des gebuchten F&B-Umsatzes 

STORNOBEDINGUNGEN 

GARANTIE & VERRECHNUNG 
Spätestens 5 Werktage vor der Veranstaltung wird die Bekanntgabe der Speisenauswahl / des gewählten Arrange-
ments sowie die genaue Anzahl der teilnehmenden Personen benötigt. Diese Zahl gilt als garantierte Mindestteil-
nehmerzahl und wird dem Veranstalter in jedem Fall in Rechnung gestellt. Sollten darüber hinaus mehr Personen 
(als bestellt) teilnehmen, so wird die tatsächlich anwesende Personenanzahl verrechnet. Bei mehrtägigen Veranstal-
tungen wird, im Fall einer reduzierten Teilnehmerzahl, ab dem zweiten Tag nur mehr die aktuelle Personenanzahl 
verrechnet. 

PREISE & RECHNUNGSLEGUNG & GERICHTSSTAND 
Alle angebotenen Preise verstehen sich in Euro und inklusive aller Steuern, Abgaben und Bedienungsgeld. Gültig 
bis auf Widerruf. 
Rechnungen sind ohne Abzüge zahlbar innerhalb 10 Tagen ab Rechnungsdatum. Bei Zahlungsverzug werden   
Verzugszinsen verrechnet. Gerichtsstand ist Wien. 

GETRÄNKEABRECHNUNG 
Falls keine andere Vereinbarung getroffen wurde, werden alle Getränke nach dem tatsächlichen Verbrauch in    
Rechnung gestellt.  

Ohne schriftliche Genehmigung der Schick-Hotels Geschäftsführung dürfen keinerlei Speisen und Getränke zur 
Konsumation in das Hotel und angeschlossene Räumlichkeiten gebracht werden.  Die Schick-Hotels behalten sich 
vor, für mitgebrachte Speisen und Getränke ein entsprechendes Entgelt zu verrechnen. 

MITGEBRACHTE SPEISEN & GETRÄNKE 

HAFTUNG 
Für Schäden, die durch Gäste, Mitarbeiter oder Beauftragte des Veranstalters verursacht werden, haftet dieser 
selbst. Das Hotel haftet für Schäden an eingebrachten Gegenständen oder Verlust derselben nur bei eigenem    
Verschulden und keinesfalls bei Verschulden von Dritten. 

MUSIK 
Sollte eine Veranstaltung mit Musikdarbietung geplant sein, ist der Veranstalter verpflichtet die notwendige       
Anmeldung bei AKM und Vergnügungssteuer rechtzeitig einzubringen und die bestätigten Formulare spätestens 1 
Woche vor der Veranstaltung vorzulegen. Wir bitten um Verständnis, dass bei übermäßiger Lärmbelästigung der 
Hotelgäste die Musikvorführung durch den verantwortlichen Hotelmitarbeiter abgebrochen werden kann. Musik 
kann grundsätzlich bis 24.00 Uhr (ab 22.00 Uhr in reduzierter Lautstärke) gespielt werden. 

KÜNDIGUNG DURCH DAS HOTEL 
Das Hotel kann das Vertragsverhältnis beenden, wenn die Veranstaltung den reibungslosen Ablauf des Geschäfts-
betriebes gefährdet, der Veranstalter gesetzliche Auflagen verletzt, der Ruf sowie die Sicherheit des Hauses gefähr-
det sind, vereinbarte Akonto-Zahlungen nicht rechtzeitig eintreffen sowie im Fall höherer Gewalt. Der Veranstalter 
ist in einem solchen Fall keinesfalls zur Geltendmachung von Ersatzansprüchen berechtigt. 

Vorliegende allgemeine Geschäftsbedingungen sind Vertragsbestandteil des vom Veranstalter erteilten Auftrages 
für Veranstaltungen an die Schick-Hotels. Anderslautende Bedingungen sind ungültig. Der Veranstalter unterwirft 
sich diesen Bedingungen sowie allen einschlägigen gewerberechtlichen Vorschriften und übernimmt durch seine 
Auftragserteilung die Haftung für deren Einhaltung. 

DEKORATION 
Der Veranstalter ist verpflichtet das Anbringen von Dekorationsmaterial durch die Schick-Hotels bewilligen zu 
lassen. Anbringung nur durch Fachpersonal unter Einhaltung feuerpolizeilicher Bestimmungen. Sämtliche durch 
die Herstellung / den Abbau von Dekorationsmaterial entstehenden Kosten gehen zulasten des Veranstalters. 


